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Region bringt neuen Geburtenfonds auf den Weg  

Finanzielle Unterstützung für schwangere Frauen ohne Versicherungsschutz 

Region Hannover/Hannover. Im Frühjahr 2022 ist der Gesundheitsfonds der Region an 

den Start gegangen, der Menschen ohne Krankenversicherung aus der Region Hannover 

unterstützt und notwendige Behandlungen, Heil- und Hilfsmittel, Medikamente und 

Zuzahlungen finanziert. Jetzt legt die Region speziell für schwangere Frauen ohne 

Krankenschutz nach: Der Geburtenfonds richtet sich an mittellose schwangere Frauen, die 

seit mindestens drei Monaten in der Region Hannover leben und für die kein Anspruch auf 

Leistungen zur medizinischen Versorgung aus einer Krankenversicherung oder dem 

Sozialleistungsrecht ermittelt werden konnte. Dafür sind zunächst insgesamt 180.000 Euro 

bis 2026 eingeplant. Heute (5. September) hat der Ausschuss für Soziales, 

Wohnungswesen, Gesundheit und Teilhabe der Region einstimmig grünes Licht für die 

Einrichtung des Fonds gegeben, final entscheidet am 14. November die 

Regionsversammlung.  

 

„Frauen ohne Versicherungsschutz fehlt nicht nur eine übliche Vor- und Nachsorge in der 

Schwangerschaft, sie können auch keine regulären Geburtstermine in den Kliniken 

vereinbaren, sondern werden nur als Notfälle versorgt. Die Krankenhäuser stellen die 

Geburt den Frauen in Rechnung. Das kann materiell und psychisch schwer belastend für 

die Frauen sein, wenn sie die Rechnung nicht bezahlen können“, so Sozialdezernentin Dr. 

Andrea Hanke. „Der Geburtenfonds soll die Frauen in der ohnehin anstrengenden 

Situation die finanziellen Sorgen nehmen und den Zugang zur notwendigen 

Gesundheitsversorgung ermöglichen.“ 

 

Der Geburtenfonds soll vor allem die Kosten für die Geburt abdecken. Er greift dann, wenn 

die Mitarbeiter*innen der Clearingstelle keinen individuellen Anspruch auf 

Versicherungsschutz oder Hilfen zur Gesundheit ermitteln konnten. Mit der Bescheinigung 

der Clearingstelle können die Frauen regulär in den Kliniken des Regionsgebiets 
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entbinden, ohne dass sie hierfür als Notfall eingeliefert werden müssen. Die Kliniken 

wiederum können ein Drittel der abrechenbaren Kosten über den Fonds abrechnen.  

  

Für die notwendige medizinische Beratung, Betreuung und Versorgung der Schwangeren 

während der Schwangerschaft oder der nachgeburtlichen Phase hat sich das 

Gesundheitsamt der Region Hannover bereits als fachliche Ergänzung zur Malteser 

Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung etabliert. „Oft sind dies Frauen ohne 

Aufenthaltsstatus und ohne Zugang an die reguläre Gesundheitsversorgung. Mit dem 

Angebot der Beratungssprechstunde wollen wir verhindern, dass Frauen aufgrund von 

unter anderem Sprachbarrieren oder sozialer Hintergrundproblematik größeren 

gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind“, sagt Gesundheitsdezernentin Christine 

Karasch.  

Kontakt:  
Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit, Weinstraße 2, 30171 Hannover, Telefon 
(0511) 616-43148, E-Mail: Aids.STD-Beratung@region-hannover.de.  
Clearingstelle für Gesundheitsversorgung, Große Packhofstraße 27-28, 30159 

Hannover, Telefon (0511)  21 33 91 66, E-Mail: info@clearing-gesundheit-hannover.de  

 

Zur Clearingstelle  

Die Clearingstelle hat seit 2021 ihren Sitz in Hannovers Innenstadt Die Mitarbeiter*innen 

helfen Menschen ohne Krankenversicherung, den individuellen Anspruch auf eine 

Versicherung oder Hilfen zur Gesundheit zu ermitteln – von der Aufnahme in eine 

gesetzliche oder private Krankenversicherung bis zu Leistungen der Sozialhilfe oder nach 

dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Beratungen finden in den Sprachen Deutsch, 

Arabisch, Französisch, Englisch und Rumänisch statt, bei Bedarf können auch weitere 

Sprachen abdeckt werden.  
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